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Die Remonstration als Instrument ist sicher nicht dafür geeignet, offensichtlich rechtmäßige
Dienstanweisungen zu hintergehen. Das macht man 1-2mal und dann hat man wahrscheinlich
eher mit einem Disziplinarverfahren zu tun. Ansonsten ist die Remonstration gerade dafür da,
um sich von persönlicher Verantwortung für rechtswidrige Vorgänge freizumachen, wenn diese
unbedingt umgesetzt werden sollen. In deinem Beispiel wärst du dann nicht per persönlich zur
Rechenschaft zu ziehen, wenn sich wider Erwarten doch zeigen sollte, dass die angewiesene
Videokonferenz auf der angewiesenen Plattform bzgl. des Datenschutzes Probleme macht und
Eltern/Schüler sich dagegen wehren. Der weit häufigere Fall ist aber, dass die SL oder
spätestens die Behörde die Rechtmäßigkeit wirklich bestätigen kann und ggf. noch einmal den
Rahmen, in dem die Handlung rechtmäßig bleibt, absteckt.
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